
772 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Regierungsvorlage 

VERTRAG 

ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER­
REICH UND DER UNGARISCHEN 
VOLKSREPUBLIK ÜBER DIE WECHSEL­
SEITIGE VOLLZIEHUNG GERICHTLI­
CHER ENTSCHEIDUNGEN IN STRAF-

SACHEN 
Der Bundespräsident der Republik Österreich 

und 

der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik 

von dem Wunsche geleitet, die rechtlichen Bezie-
hungen zwischen den beiden Staaten zu vertiefen 
und den rechtlichen Verkehr zwischen ihnen. zu 
erleichtern sowie die Resozialisierung von Vel"l\r­
teilten zu fördern, sind übereingekommen, einen 
Vertrag über die wechselseitige Vollziehung 
gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen abzu­
schließen und haben zu diesem Zweck zu ihren 
Bevollmächtigten ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik Österreich: 

Herrn Bundesminister für Justiz Dr. Harald 
Ofner; 

Der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik: 

Herrn Justizminister Dr. Imre Markoja; 

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger 
Form befundenen Vollmachten folgendes verein­
bart haben: 

TEIL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Allgemeiner Grundsatz 

Artikel 1 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, auf 
Ersuchen nach den nachstehenden Vorschriften 
und Bedingungen wechselseitig Entscheidungen in 
Strafsachen zu vollziehen, mit denen von dem 
Gericht eines Vertrags staats über einen Angehöri-

SZERZÖDES 

AZ OSZTRAK KÖZTÄRSASÄG ES A 
MAGYAR NEPKÖZTÄRSASAG KÖZÖTT 
A BÜNTETÖÜGYEKBEN HOZOTT 
BIROSÄGI HATÄROZATOK KÖLCSÖ-

NÖS vEGREAJTÄSARÖL 

Az Oszträk Köztarsasag Szövetsegi Elnöke es 

a 

Magyar Nepköztarsasag Elnöki Tanacsa 

att61 a szandekt61 vezettetve, hogy a ket allam 
közötti jogi kapcsolatokat e1melyitsek es az 
egymasközti jogi forgalmat megkönnyitsek, vala­
mint hogy az e1iteltek beilleszkedeset a tarsada­
lomba e1ömozditsak, megegyeztek abban, hogy 
szerzödest kötnek a büntetöügyekben hozott bir6-
sagi hatarozatok kölcsönös vegrehajtasar61 es ebböl 
a celb6l Meghatalmazöttaikka kineveztek: 

az Osztrak Köztärsasag Szövetsegi Elnöke: 

dr. Harald Ofner szövetsegi igazsagügyminiszter 
urat; 

a Magyar Nepköztarsasag Elnöki Tanacsa: 

dr. Mark6ja Imre igazsagügyminiszter urat; 

akik j6 es kellö alakban talalt meghatalmazasaik 
kicserelese utan a következökben allapodtak meg: 

I. RESZ 

A.LTALA.NOS RENDELKEZESEK 

Altalanos alapelv 

l.cikk 
(1) A Szerzödö Allamok kötelezik magukat, 

hogy megkeresesre az alabbi elöirasok es feltetelek 
szerint kölcsönösen vegrehajtjak azokat a bünte­
töügyekben hozott hatarozatokat, melyekkel az 
egyik Szerzödö Allam bir6saga a masik Szerzödö 
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2 772 der Beilagen 

gen des anderen Vertragsstaats eine Freiheitsstrafe 
oder eine vorbeugende Maßnahme (Art. 29) rechts­
kräftig verhängt worden ist. 

(2) Ersuchen nach Abs. 1 werden von dem Staat 
gestellt, in dem die gerichtliche Entscheidung 
ergangen ist (Urteilsstaat). Hiedurch wird jedoch 
das Recht desjenigen Staates, in dem die gerichtli­
che Entscheidung vollzogen werden soll (V ollstrek­
kungsstaat), beim Urteilsstaat ein Ersuchen nach 
Abs. 1 anzuregen, nicht eingeschränkt. 

Recht des Verurteilten 

Artikel 2 

Der Verurteilte selbst, sein gesetzlicher Vertre­
ter' sein Ehegatte,· seine Verwandten in gerader 
Linie oder seine Geschwister können bei jedem der 
bei den Vertragsstaaten ein Vorgehen nach Art. 1 
anregen. Jeder Verurteilte, auf den dieser Vertrag 
Anwendung finden kann, wird durch den Urteils­
staat vom wesentlichen Inhalt dieses Vertrages 
unterrichtet. 

W 0 h n s i t Z, Auf e n t hai t 

Artikel 3 

Die Vollziehung wird nur übernommen, wenn 
der Verurteilte im Vollstreckungsstaat seinen 
Wohnsitz .oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Be i de r sei tig e ge ri ch tli ch e Straf­
barkeit 

Artikel 4 

Die Vollziehung wird nur übernommen, wenn 
die der Entscheidung zugrunde liegende Handlung 
auch nach dem Recht des Vollstreckungsstaats mit 
gerichtlicher Strafe bedroht ist. 

Politische strafbare Handlungen 

Artikel 5 

(1) Die Vollziehung wird nicht übernommen, 
wenn die der Entscheidung zugrunde liegende 
Handlung nach Ansicht des Vollstreckungsstaats 
eine strafbare Handlung politischen Charakters 
darstellt. 

(2) Eine strafbare Handlung, bei welcher unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, 
insbesondere der Art der Begehung, der angewen­
deten oder angedrohten Mittel oder der Schwere 
der eingetretenen oder beabsichtigten Folgen, der 
kriminelle Charakter der Tat den politischen über­
wiegt, wird nicht alS strafbare Handlung politi­
schen Charakters betrachtet. 

Allam ällampolgäräval szemben jogerösen szabad~ 
sägvesztes büntetest vagy intezkedest (29. cikk) 
szabott ki. 

(2) Az 1 bekezdes szerinti megkeresest az az 
ällam terjeszti elö, ahol a birosägi hatärozatot meg­
hoztäk (ltelkezö Allam). Ez azonban nem korlä­
tozza annak az ällamnak, ahol a birosägi hatäroza­
tot vegre keil hajtani (Vegrehajto Allam) , azt a 
jogät, hogy az lteJkezö Allamnäl az 1 bekezdes sze­
rinti megkeresest kezdemenyezze. 

Az elitelt joga 

2. cikk 

Az elitelt, törvenyes kepviselöje, häzastärsa, 
egyenesägi rokonai vagy testverei a szerzödö Alla~ 
mok bärmelyikenel maguk iskezdemenyezhetik 
az 1. cikk szerinti eljäräst. Minden eliteJtet, akire e 
Szerzödes alkalmazäst nyerhet, az Itelkezö Allam­
ban e Szerzödes lenyeges tartalmärol täjekoztatni 
keil. 

L a k 0 hel y, t art 0 z k 0 d ä s i hel y 

3. cikk 

A vegrehajtäst csak akkor veszik ät, ha az elitelt 
lakohelye vagy szokäsos tart6zkodäsi helye a 
Vegrehajt6 Allamban van. 

A cselekmeny kölcsönös bir6i 
büntethetösege 

4. cikk 

A vegrehajtäst csak akkor veszik ät, ha a hatäro­
zat alapjäul szolgälo cselekmeny a Vegrehajt6 
Allam joga szerint is bir6sägi uton büntetendö. 

Politikai büncselekmenyek 

5. cikk 

(1) A vegrehajtäst nem veszik ät, ha a hatärozat 
alapjäul szolgäl6 cselekmeny a Vegrehajt6 Allam 
nezete szerint politikai jellegü büncselekmeny. 

(2) Az olyan büntetendöcselekmeny, amelyneJ 
figyelemmel az adott eset összes körülmenyeire, 
különösen az elkövetes m6djära, a felhasznält vagy 
kilätäsba helyezett eszközökre vagy a beällott, iIle­
töleg a szändekolt következmenyek sulyossägära a 
cselekmeny köztörvenyi je liege a politikaihoz 
kepest tulnyomo, nem tekintendö politikai jellegü 
büncselekmenynek; 
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772 der Beilagen 3 

Militärische strafbare Handlungen Katonai büncselekmenyek 

Artikel 6 6. cikk 

Die Voll ziehung wird nicht übernommen, wenn 
die der Entscheidung zugrunde liegende Handlung 
nach Ansicht des Vollstreckungsstaats ausschließ­
lich in der Verletzung militärischer Pflichten 
besteht. 

Fiskalische strafbare Handlungen 

Artikel 7 

(1) In Abgaben-, Steuer-, 2011-, Monopol- und 
Devisenstrafsachen wird die Vollziehung auch 
übernommen, wenn die der Verurteilung zugrunde 
liegende Handlung nach einer vergleichbaren 
gesetzlichen Strafbestimmung des V ollstreckungs­
staats gerichtlich strafbar wäre. 

(2) Die Übernahme der Vollziehung darf nicht 
mit der Begründung abgelehnt werden, daß das 
Recht des Vollstreckungsstaats nicht dieselbe Art 
von Abgaben, Steuern oder Monopolen oder keine 
Abgaben-, Steuer-, 2011-, Monopol- und Devisen­
bestimmungen derselben Art wie das Recht des 
Urteilsstaats vorsieht. 

(3) Im Falle einer im Abs. 1 nicht genannten, 
nach Ansicht des V ollstreckungsstaats ausschließ­
lich fiskalischen strafbaren Handlung kann die 
Übernahme der V ollziehung abgelehnt werden. 

Verjährung 

Artikel 8 

Die V ollziehung wird nicht übernommen, wenn 
die Vollstreckbarkeit' der Freiheitsstrafe oder vor­
beugenden Maßnahme nach dem Recht eines der 
beiden Vertragsstaaten verjährt ist. 

Ausnahmegerichte 

Artikel 9 

Die Vollziehung wird nicht übernommen, wenn 
die Entscheidung von einem Ausnahmegericht 
getroffen worden ist. 

A bwe s enh e i tsurte i le 

Artikel 10 

Die V ollziehung wird nicht übernommen, wenn 
die Entscheidung in Abwesenheit des Verurteilten 
ergangen ist. 

Ne bis in idem 

Artikel 11 

Die Vollziehung wird nicht übernommen, wenn 
der Verurteilte im Vollstreckungsstaat wegen der­
selben Handlung bereits rechtskräftig verurteilt 
oder freigesprochen worden ist. 

A vegrehajtäst nem veszik ät, ha a hatarozat 
alapjaul szolgälö cselekmeny a Vegrehajtö Allam 
nezete szerint kizärölag a katonai kötelezettsegek 
megserteseben äll. 

P e n z ü gy i b ü n c se lek m e ny e k 

7. cikk 

(1) Illetek-, adö-, väm-, jövedeki es devizaügyek­
ben inditott büntetö eljäräsoknäl a vegrehajtäst 
. szinten ätveszik, ha az eliteies alapjäul szolgälö cse­
lekmeny a Vegrehajtö Allam hasonlö jellegü 
törvenyi büntetö rendelkezese szerint birösägi uton 
büntetendö lenne. 

(2) A vegrehajtäs ätvetelet nem lehet azzal az 
indokkal elutasitani, hogy a Vegrehajtö Allam joga 
nem azonos, illetöleg nem azonos jellegü illetek-, 
ad6-, väm-, jövedek vagy devizarendelkezeseket 
ismer, mint az Itelkezö Allam joga. 

(3) Az 1 bekezdesben nem emlitett, a Vegrehajtö 
Allam nezete szerint kizärölag penzügyi jellegü 
büncselekmeny eseteben a vegrehajtäs ätvetelet 
meg lehet tagadni. 

Elevüles 

8. cikk 

A vegrehajtäst nem veszik ät, ha a szabadsäg­
vesztes büntetes vagy az intezkedes vegrehajthatö­
säga a ket Szerzödö Allam egyikenek joga szerint 
elevült. 

Rendkivüli bir6sägok 

9. cikk 

A vegrehajtäst nem veszik ät, ha a hatärozatot 
rendkivüli birösäg hozta. 

Tävollevö elitelese 

10. cikk 

A vegrehajtast nem veszik ät, ha a hatärozatot az 
elitelt tävolleteben hoztäk. 

A kettös felelössegrevonas tilalma 

11. cikk 

A vegrehajtast nem veszik ät, ha az eliteltet a 
Vegrehajtö Allamban ugyanazon cselekmeny miatt 
mar jogerösen eliteltek vagy felmentettek. 
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4 772 der Beilagen 

Ordre public 

Artikel 12 

Die Vollziehung wird nicht übernommen, wenn 
sie nach Ansicht des Vollstreckungsstaats seine 
öffentliche Ordnung oder Grundsätze seiner 
Rechtsordnung gefährdet. 

Mangel des Vollziehungsinteresses 

Artikel 13 

Die Vollziehung wird nicht übernommen, wenn 
sich der Verurteilte im Urteilsstaat in Haft befindet 
und zum Zeitpunkt des Ersuchens eine vier Monate 
nicht übersteigende Freiheitsstrafe oder vorbeu­
gende Maßnahme zu vollziehen ist. Zur Beurtei­
lung dieser Voraussetzung werden mehrere Frei­
heitsstrafen oder vorbeugende Maßnahmen oder 
ihre zu vollziehenden Reste zusammengerechnet. 
Ist die Dauer des Vollzuges der vorbeugenden 
Maßnahme unbestimmt, so ist der Zeitpunkt maß­
gebend, zu dem sie nach dem Recht des Urteils­
staats spätestens aufzuheben ist. 

Zustimmung des Verurteilten 

Artikel 14 

(1) Die Vollziehung im Vollstreckungsstaat kann 
nur stattfinden, wenn der Verurteilte zugestimmt 
hat. 

(2) Ist der Verurteilte zu einer rechtsgültigen 
Zustimmung nicht fähig, so ist die Zustimmung sei­
nes gesetzlichen Vertreters einzuholen. 

TEIL 11 

ÜBERNAHME UND WIRKUNGEN DER 
VOLLZIEHUNG 

Vollstrecku ngs ersu che n 

Artikel 15 

Sind nach Ansicht des Urteilsstaats die Voraus­
setzungen für eine Übernahme der Vollziehung 
nach diesem Vertrag gegeben, so kann der Urteils­
staat nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts 
den Vollstreckungsstaat um die Übernahme der 
Vollziehung der verhängten Freiheitsstrafe oder 
vorbeugenden Maßnahme ersuchen. 

Bewilligung 

Artikel 16 

Auf Grund eines Ersuchens nach Art. 15, dem 
die in Art. 24 bezeichneten Unterl,agen anzuschlie­
ßen sind, verständigt der Vollstreckungsstaat den 
Urteilstaat, inwieweit dem Ersuchen stattgegeben 
wird. Jede vollständige oder teilweise Ablehnung ist 
zu begründen. 

Közrend 

12. cikk 

A vegrehajtästnem veszik ät, ha az a Vegrehajt6 
Allam nezete szerint közrendjet, vagy jogrendjenek 
alapelveit veszelyezteti. 

Elenyeszö vegrehajtasi erdek 

'13. cikk 

, A vegrehajtast nem veszik at, ha az eliteltet az 
Itelkezö Allamban fogva tartjak es a megkereses 
idöpontjäban 4 h6napot meg nem halad6 szabad­
sägvesztesbüntetest vagy inte,zkedest keil vegrehaj­
tani. E feItetel elbiraläsa celjäb6l a szabadsagvesz­
tesbünteteseket vagy az intezkedeseket, vagy azok 
vegrehajtand6 hatralevö reszeit egybe keil szami­
tarii. Ha az intezkedes vegrehajtasi tartama hataro­
zatlan idejü, akkor az az idöpont az iränyad6, ami­
kor azt az Itelkezö Allam joga szerint legkesöbben 
meg keil szüntetni. 

Az elitelt hozzajärulasa 

14. cikk 

(1) A vegrehajtäsra a Vegrehajt6 Allamban csak 
akkor kerülhet sor, ha az elitelt ahhoz hozzäjärult. 

(2) Ha az elitelt jogervenyes hozzajaruläsra 
keptelen, akkor a törvenyes kepviselöje hozzäjäru­
lasat keil beszerezni. 

11. RESZ 

A vEGREHAJTAS ATvETELE ES HATASAI 

A vegrehaitas iranti megkereses 

15. cikk 

Ha az Itelkezö Allam nezete szerint a vegrehaj­
tas atvetelenek feltetelei e Szerzödes szerint fenn­
allnak, akkor az Itelkezö Allam sajät belsö joganak 
megfelelöen megkeresheti a Vegrehajt6 Allamot a 
kiszabott szabadsagvesztesbüntetes vagy az intez­
kedes vegrehajtasanak atvetele irant. 

Helytadas 

16. cikk 

A 15. cikk szerint törtenö megkereses alapjan -
amelyhez a 24. cikkben megjelölt meJlekieteket keil 
csatolni - a Vegrehajt6 Allam ertesiti az Itelkezö 
Allamot, mennyiben tesz eleget a megkeresesnek. A 
teljes vagy reszieges megtagadast indokolni keil. 
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772 der Beilagen 5 

Dur c h f ü h ru n g der Voll z i e h u ng 

Artikel 17 

(1) Im Falle einer Annahme des Ersuchens nach 
Art. 15 setzt das Gericht des Vollstreckungsstaats 
die Freiheitsstrafe oder vorbeugende Maßnahme in 
der gleichen Art und Dauer fest, wie sie im Urteils­
staat ausgesprochen worden ist. Ist diese jedoch 
nach Art oder Dauer mit den Rechtsvorschriften 
des Vollstreckungsstaats nicht vereinb~r, so wird er 
sie an die nach seinem Recht für eine strafbare 
Handlung derselben Art vorgesehene Strafe oder 
vorbeugende Maßnahme anpassen. Sie muß ihrer 
Art und Dauer nach soweit wie möglich der Strafe 
oder vorbeugenden Maßnahmen entsprechen, wie 
sie durch die zu vollziehende Entscheidung ver­
hängt worden ist. In jedem Fall ist der Vollstrek­
kungsstaat an die Tatsachenfeststellungen gebun­
den, die der im Urteilsstaat getroffenen Entschei­
dung zugrunde liegen. 

(2) Durch die Vollziehung im V ollstreckungs­
staat darf der Verurteilte in der Gesamtauswirkung 
nicht ungünstiger gestellt werden als im Falle der 
weiteren Vollziehung im Urteilsstaat. 

(3) Die Vollziehung einschließlich der bedingten 
Entlassung richtet sich nach dem Recht des Voll­
streckungsstaats. Für den Verurteilten günstigere 
RechtsVorschriften des Urteilsstaats betreffend die 
bedingte Entlassung werden jedoch angewendet, 
sofern das Recht des Vollstreckungsstaats dem 
nicht entgegensteht. 

(4) Die im Urteilsstaat in Haft zugebrachte Zeit 
wird in die im Vollstreckungsstaat zu verbüßende 
Freiheitsstrafe oder vorbeugende Maßnahme zur 
Gänze eingerechnet. 

Straf teilung 

Artikel 18 

Liegen der Verurteilung mehrere Handlungen 
zugrunde, kann die Vollziehungaber nur wegen 
des' auf einzelne dieser Handlungen entfallenden 
Teiles der FreiheitSstrafe oder vorbeugenden Maß­
nahme erfolgen, so wird das Gericht des Vollstrek­
kungsstaats im Rahmen des Verfahrens nach 
Art. 17 den zu vollziehenden Teil bestimmen, der 
auf diese Handlungen entfällt. 

Wirkungen der Vollziehung 

Artikel 19 

(1) Ist zur Geltung eines ausländischen Urteiles 
nach dem Recht eines der beiden Vertragsstaaten 
eine zwischenstaatliche Vereinbarung erforderlich, 
so knüpfen sich bei Übernahme der Vollziehung an 
die Entscheidung des Urteilsstaats imVollstrek­
kungsstaat dieselben Rechtswirkungen wie an die 
strafgerichtlichen Entscheidungen dieses Staates. 

A vegrehajtäs foganatositäsa 

17. cikk 

(1) A 15. cikk szerinti megkereses elfogadäsa 
eseten a Vegrehajt6 Allam bir6säga azonos nemü 
es tartamu szabadsägvesztesbüntetest vagy intez­
kedest ällapit meg, mint amilyet az Itelkezo Allam­
ban kiszabtak. Ha azonban a szabadsägvesz­
tesbüntetes vagy intezkedes nemet vagy tartamät 
illetoen nem egyeztetheto össze a Vegrehajt6 
Allam jogszabälyaival, akkor azt a Vegrehajt6 
Allam bir6säga a sajät joga szerint az azonos 
büncselekmenyre eloirt bünteteshez vagy intezke­
deshez igazitja. Ennek a büntetesnek vagy intez­
kedesnek nemet es tartamät tekintve a leheto legna­
gyobb mertekben meg . keil felelnie annak a 
büntetesnek vagy intezkedesnek, amelyet a vegre­
hajtand6 hatärozat kiszabott. A Vegrehajt6 Alla­
mot minden esetben kötik az Itelkezo Allamban 
hozott hatärozat alapjäul szolgäl6 tenymegällapitä­
soko 

(2) A Vegrehajt6 Allamban az elitelt a vegrehaj­
täs sorän összhatäsät tekintve nem kerülhet kedve­
zotlenebb helyzetbe, mint ha a toväbbi vegrehajtäs 
az Itelkezo Allamban törtenne. 

A vegrehajtäs, beleertve a feIteteIes szabadsägra 
bocsätäst, a Vegrehajt6 Allam joga szerint törtenik. 
Az Itelkezo Allamnak a feiteteIes szabadsägra bo­
csätäsra: vonatkoz6, es az eliteltre kedvezobb 
jogszabälyait alkalmazni keil, amennyiben az a 
Vegrehajt6 Allam jogäval nem ellentetes. 

(4) Az Itelkezo Allamban letart6ztatäsban töltött 
idot a Vegrehajt6 Allamban kitöltendo szabadsäg­
vesztesbüntetes vagy intezkedes tartamäba teljes 
egeszeben be keIl szämitani. 

Büntetesmegosztäs 

18. 'cikk 

Ha az eliteles alapjäul több cselekmeny szolgäl, a 
vegrehajtäs azonban csak a szabadsägvesz­
tesbüntetesnek vagy intezkedesnek e cselekmenyek 
egy resze tekinteteben foganatosithat6, akkor a 
Vegrehajt6 Allam bir6säga a 17. cikk szerinti eljä­
räs kereteben meghatärozza az e cselekmenyekre 
jut6 vegrehajtand6 reszt. 

A vegrehajtäs hatäsai 

19. cikk. 

(1) Ha a ket Szerzodo Allam egyikenek joga sze­
rint egy külföldi itelet ervenyehez nemzetközi szer­
zödes szükseges, akkor a vegrehajtäs ätvetele 
eseten az Itelkezo Allamhatärozatähoz u~anazok 
a joghatäsok füzodnek a Vegrehajt6 Allamban, 
mint ez ut6bbi ällamban a büntetöügyekben hozott 
hatärozatokhoz. 
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(2) Ist dem Ersuchen um übernahme der Voll­
ziehung stattgegeben worden, so wird der Urteils­
staat den Verurteilten so bald wie möglich in den 
Vollstreckungsstaat überstellen. Ist die Überstel­
lung erfolgt oder befindet sich der Verurteilte 
bereits im Vollstreckungsstaat, so haben weitere 
Vollstreckungsmaßnahmen 1m Urteilsstaat zu 
unterbleiben. 

(3) Entzieht sich der Verurteile der Vollziehung 
im Vollstreckungsstaat, so erlangt der Urteilsstaat 
das Recht auf Vollziehung des Strafrestes wieder. 

(4) Das Recht des Urteils staats auf Vollziehung 
erlischt endgültig, wenn der Verurteilte die Strafe 
oder vorbeugende Maßnahme verbüßt hat oder sie 
ihm endgültig nachgesehen worden ist. 

(5) Ist im Vollstreckungsstaat gegen den Verur­
teilten wegen der dem Ersuchen um Übernahme 

. der Vollziehung zugrunde liegenden Handlung ein 
Strafverfahren anhängig und ist dem Ersuchen 
stattgegeben worden, so stellt dieser Staat das 
Strafverfahren vorläufig ein. Er erlangt das Recht 
zu Verfolgung wieder, wenn sich der Verurteilte 
der Vollziehung entzieht. Der Vollstreckungsstaat 
stellt das Strafverfahren. endgültig ein, wenn die 
Strafe oder vorbeugende Maßnahme vollzogen 
oder ihre Vollziehung endgültig nachgesehen wor­
den ist. 

G n ade n maß nah m e n, A m n e s ti e n, 
Wiederaufnahmen 

Artikel 20 

(1) Gnadenmaßnahmen zugunsten des Verurteil­
ten können vom Vollstreckungsstaat ergriffen wer­
den. Hiedurch wird das Recht des Urteils staats, 
dem Vollstreckungsstaat solche Gnadenmaßnah­
men zu empfehlen, nicht ausgeschlossen. Auf diese 
Empfehlung wird im Vollstreckungsstaat bei der 
Entscheidung über einen Gnadenerweis wohlwol­
lend Bedacht genommen werden. Unberührt bleibt 
auch das Recht des Urteilsstaats, Gnadenmaßnah­
men mit Wirksamkeit für seinen Rechtsbereich zu 
ergreifen. 

(2) Sowohl die vom Urteilsstaat als auch die vom 
Vollstreckungsstaat ergriffenen Amnestien wirken 
zugunsten des Verurteilten. 

(3) Für die Entscheidung über einen Antrag auf 
Wiederaufnahme des Strafverfahrens ist ausschließ­
lich der Urteilsstaat zuständig. 

Mitteilungen 

Artikel 21 

(1) Die Vertragsstaaten verständigen einander so 
bald wie möglich von allen Umständen, die auf die 
Vollziehung Einfluß haben könnten. 

(2) Ha a vegrehajtäs ätvetelere iränyul6 megke­
resest elfogadtak, akkor· az ItelkezöAllam az eli­
teltet a lehetö leghamarabb a Vegrehajt6 Allamnak 
atadja. Ha az atadas megtörtent, vagy ha az elitelt 
mar a Ve~rehajt6 Allamban tart6zkodik, akkor az 
Itelkezö Allamban a tovabbi vegrehajtasi cselekme­
nyeket abba kell hagyni. 

(3) Ha az elitelt a Vegrehajt6 Allamban kivonja 
magat a vegrehajtas a161, akkor az Itelkezö Allam­
nak a büntetes hatralevö resze tekinteteben a vegre­
hajtasi joga feleled. 

(4) Az Itelkezö Ällam vegrehajtäsi joga veglege­
sen megszünik akkor, ha az elitelt a büntetest vagy 
az intezkedest kitöltötte, vagy ha a büntetes al61 
veglegesen mentesitettek. 

(5) Ha a Vegrehajt6 Allamban az elitelt ellen a 
vegrehajtäs ätvetele iranti megkereses alapjäul szol­
gäl6 cselekmeny miatt büntetöeljäräs folyik es a 
megkeresest elfogadtak, akkor ez az allam a 
büntetö eljaräst ideiglenesen megszünteti. A Vegre­
hajt6 Allam bünüldözesi joga feleled, ha az elitelt a 
vegrehajtas al61 kivonja magat. A Vegrehajt6 Allam 
a büntetö eljarast veglegesen megszünteti, ha a 
büntetest vagy intezkedest vegrehajtottak,vagy ha 
az eliteltet a bUntetes al61 veglegesen mentesitettek. 

E gy e n i k e gy eIe m, k ö z k e g y e 1 e m, 
perujitas 

20. cik.k 

(1) Egyeni kegyelemben az eliteltet a Vegrehajt6 
Allamban lehet reszesiteni. Ez nem zärja ki az Itel­
kezö Allamnak azt a jogat,hogy a Vegrehajt6 
Allamnak ilyen kegyelemben val6 reszesitest 
ajanlja. Ezt az ajänlast a Vegrehajt6 Allamban a 
kegyelemben reszesitesre vonatkoz6 döntes meg­
hozatalakor j6indulattal figyelembe veszik. Az Itel­
kezö Allamjoga erintetlen marad arra, hogy a sajat 
joghat6sagi terülerere vonatkoz6 hatällyal kegyel~ 
mi intezkedeseket hozzon. 

(2) Mind az Itelkezö Allamban, mind pedig a 
Vegrehajt6 Allamban hozott közkegyelem kihat az 
elitelt javara. 

(3) A perujitäsi kerelem elbiralasara kizär61ag az 
Itelkezö Allamnak van joghat6saga. 

Köziesek 

21. cikk 

(1) A Szerzöd5 Allamok a lehet5 leghamarabb 
ertesitik egymäst minden olyan körülmenyröl, 
amely a vegrehajtäst befolyasolhatja. 
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(2) Der Urteilsstaat verständigt den Vollstrek­
kungsstaat insbesondere von Gnadenrnaßnahmen, 
Amnestien oder einer Wiederaufnahme des Straf­
verfahrens. 

(3) Der Vollstreckungsstaat verständigt den 
Urteils staat von der Beendigung der Vollziehung. 

Übe r s tell u n g, Dur c h b e f ö r der u n g 

Artikel 22 

(1) Auf die ÜbersteIlung eines Verurteilten in 
den Vollstreckungsstaat sind die Art. 21 und 22 des 
Vertrages zwischen der Republik Österreich und 
der Ungarischen Volksrepublik über die Ausliefe­
rung vom 25. Feber 1975 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Soll ein Verurteilter aus einem Vertragsstaat 
durch das Hoheitsgebiet des anderen Vertrags­
staats in einen dritten Staat oder aus einem dritten 
Staat durch das Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats 
in den anderen Vertragsstaat zur Vollziehung einer 
über ihn verhängten Freiheitsstrafe oder vorbeu­
genden Maßnahme befördert werden, so ist hiefür 
Art. 29 des Vertrages zwischen der Republik Öster­
reich und der Ungarischen Volksrepublik über die 
Auslieferung vom 25. Feber 1975 sinngemäß anzu­
wenden. 

Spezialität 

Artikel 23 

(1) Wird ein Verurteilter in Anwendung dieses 
Vertrages in den Vollstreckungsstaat überstellt, so 
darf er dort wegen einer vor seiner Übergabe 
begangenen Handlung, auf die sich die Bewilligung 
nicht bezieht, oder aus einem anderen vor seiner 
Übergabe entstandenen Grund weder verfolgt, 
abgeurteilt oder irgendeiner Beeinträchtigung sei­
ner persönlichen Freiheit unterworfen noch an 
einen dritten Staat ausgeliefert werden. 

(2) Die Beschränkung nach Abs. 1 entfällt, 

1. wenn der Urteilsstaat der Strafverfolgung, 
Auslieferung oder Vollstreckung einer Strafe 
oder vorbeugenden Maßnahme zustimmt; 

2. wenn der überstellte Verurteilte sich nach sei­
ner endgültigen Entlassung länger als 45 Tage 
im Vollstreckungsstaat aufhält, obwohl er ihn 
verlassen konnte und durfte, oder wenn er 
nach Verlassen dieses Staates freiwillig dahin 
zurückgekehrt ist. 

(3) Auf die Zustimmung nach Abs. 2 Z 1 sind die 
Bestimmungen des Vertrages zwischen der Repu­
blik Österreich und der Ungarischen Volksrepublik 
über die Auslieferung vom 25. Feber 1975 sinnge­
mäß anzuwenden. 

(2) Az IteIkezö Allam különösen az egyem 
kegyelemröl, a közke~elemröl vagy a perujitäsröl 
ertesiti a Vegrehajtö Allamoi. 

(3) A Vegrehajtö Allam ertesiti az Itelkezö Alla­
mot a vegrehajtäs befejezeseröl. 

At a d ä s, ä t s z ä ll i t ä s 

22. cikk 

(1) Az eliteltnek a Vegrehajtö Allam reszere 
törtenö ätadäsära az Oszträk Köztärsasäg es a 
Magyar Nepköztärsasäg között a kiadatäsröl szölö 
1975. februär 25-en aläirt szerzödes 21. es 22. cik­
keit keil ertelemszerüen alkalmazni. 

(2) Ha egy eliteJtet az egyik Szerzödö Allamböl 
a mäsik Szerzödö Allam területen keresztül egy 
harmadik ällamba, vagy pedig egy harmadik ällam­
böl az egyik Szerzodö Allam területen keresztül a 
mäsik Szerzödo Allamba keil ätszällitani a vele 
szemben kiszabott szabadsägvesztesbüntetes vagy' 
intezkedes vegrehajtäsa ceJjäböl, akkor az Oszträk 
Köztärsasäges a Magyar Nepköztärsasäg között a 
kiadatäsröl szölö 1975. februär 25-en aläirt szer­
zödes 29. cikket keil ertelemszerüen alkalmazni. 

A felelossegrevonäs korlätai 

23. cikk 

(1) Ha e Szerzodes alkalmazäsa sorän valamely 
eliteltnek a Vegrehajtö Allam reszere törteno äta­
däsära kerül sor, akkor ot ott az ätadäsa elött elkö­
vetett olyan cselekmeny miatt, amelyre a hozzä­
järuläs nem vonatkozik, vagy mäs, az ätadäsa elott 
keletkezett ok miatt nem lehet sem felelössegre 
vonni, sem elitelni vagy szemelyes szabadsägäban 
valamely mödon korlätozni, sem pedig egy harma­
dik äUamnak kiadni. 

(2) Az 1 bekezdesben foglalt korlätozäs nem äll 
fenn, 

1. ha az Itelkezö Allam hozzäjärul a büntetö 
eljäräshoz, a kiadatäsh6z, vagy a büntetes, 
illetöleg intezkedes vegrehajtäsahoz; 

2. ha az atadott elitelt vegleges szabadulasa utan 
45 napnäl hosszabb ideig tartözkodik a 
Vegrehajtö Allamban, j6llehet azt jogszerüen 
elhagyhatta volna, vagy ha ezen ällam elha­
gyasa utan oda önkent visszatert. 

(3) A 2 bekezdes 1. pontja szerinti hozzajäru­
läsra az Osztrak Köztärsasäg es a Magyar 
Nepköztarsasag kötött a kiadatäsr61 sz616 1975. 
februar 25-en aläirt szerzödes rendelkezeseit keil 
ertelemszerüen alkalmazni. 
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TEIL III III. RESZ 

VERFAHREN ELJARAs 

'Ersuchen und Unterlagen A megkereses es mellekletei' 

Artikel 24 24. cikk 

(1) Ersuchen nach diesem Vertrag werden 
schriftlich gestellt. 

(2) Dem Ersuchen sind anzuschließen: 
1. eine mit der Bestätigung der Rechtskraft und 

der Vollstreckbarkeit versehene Ausfertigung 
oder beglaubigte Abschrift (Kopie) des 
Urteils; 

2. eine Abschrift der angewendeten gesetzlichen 
Bestimmungen sowie jener über die bedingte 
Entlassung; 

3. möglichst genaue Angaben über den Verur­
teilten, seine Staatsangehörigkeit und seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt; 

4. eine Bestätigung über die anzurechnenden 
Haftzeiten; 

5. ein mit dem Verurteilten aufgenommenes 
Protokoll, aus dem sich seine Zustimmung 
ergibt; 

6. weitere Unterlagen, die für die Beurteilung 
des Ersuchens von Bedeutung sein können. 

Ergänzung des Ersuchens 

Artikel 25 

Hält der V oIlstreckungsstaat die ihm übermittel­
ten Angaben und Unterlagen für nicht ausreichend, 
so ersucht er um die notwendige Ergänzung. Er 
kann, für das Einlangen dieser Ergänzung eine 
angemessene Frist bestimmen; diese kann auf 
begründetes Ersuchen verlängert werden. Mangels 
einer Ergänzung wird über das Ersuchen auf 
Grund der vorhandenen Angaben und Unterlagen 
entschieden. ' 

, Geschaftsweg 

Artikel 26 

Der Schriftverkehr nach diesem Vertrag findet 
zwischen dem Bundesminister für Justiz der Repu­
blik Österreich einerseits und dem Justizminister 
der Ungarischen Volksrepublik andererseits statt. 
Der diplomatische Weg wird hiedurch nicht ausge­
schlossen. 

S P r ach e, Leg a I i sie run g 

Artikel 27 

Die Ersuchen und Mitteilungen nach diesem 
Vertrag. sowie beizufügende Unterlagen' bedürfen 
keiner Übersetzung und Legalisierung. -

(1) Az e Szerzödesalapjän törtenö megkeresest 
iräsban keil elkesziteni. 

(2) A megkereseshez mellekelni keIl 
1. az iteletnek a jogeröre emelkedes es a vegre­

hajthatosäg igazoläsäval eIlätott kiadmänyät 
vagy hitelesitett mäsolatät; 

2. az alkalmazott törvenyi rendelkezesek, vala­
mint a feIreteIes szabadsägra bocsätäsrol sz610 
rendelkezesek szöveget; 

3. lehetöleg pontos adatokat az e1iteltröl, ällam­
polgärsägär61, lakohelyeröl es szokäsos tar­
tozkodäsi helyeröl; 

4. a beszämitando fogvatartäsi idö igazoläsät; 

5. az elitelttel keszitett jegyzökörtyvet, amelyböl 
hozzäjäruläsa kitünik; 

6. mäs olyan iratot, amely a megkereses elbirä­
, läsa szempontjäb61 jelentöseggel birhat. 

A megkereses kiegeszitese 

25. cikk. 

Ha a Vegrehajt6 Allam a neki megküldött adato­
kat es meIlekleteket nem tartja kielegitönek, akkor 
keri a szükseges kiegeszitest. A kiegeszites 
megküldesere megfelelö hatäridöt szabhat; ez 
indokolt kerelemre meghosszabbithato. Kiegeszites 
hiänyäban a Vegrehajto Allam a rendelkezesre ä110 
adatok es meIlekletek alapjän dönt. 

Az erintkezes modja 

26. cikk 

E Szerzödes alapjän az iratvältäs egyreszol az 
Oszträk Köztärsasäg szövetsegi igazsägügyminisz­
tere, mäsreszröl a Magyar Nepköztärsasäg igaz­
sägügyminisztere között törtenik. Ez nem zärja ki 
a diplomäciai ut igenybevetelet. 

Nye I v, hit eie s i t e s 

27. cikk. 

E Szerzödes alapjän a megkeresesek es közlesek, 
valamint a csatolando meIlekletek leforditäsa es 
hitelesitese nem szükseges. 
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Kosten 

Artikel 28 

Die in Anwendung dieses Vertrages entstande­
nen Kosten werden nicht ersetzt. Der um ÜbersteI­
lung eines Verurteilten im Luftweg ersuchende 
Staat trägt aber die Kosten, die durch diese Über-
stellung entstanden sind. ' 

Definitionen 

Artikel 29 

Im Sinne dieses Vertrages bedeutet der Ausdruck 
"vorbeugende Maßnahmen": 

1. in der Republik Österreich die Unterbringung 
in einer Anstalt für geistig abnorme Rechts­
brecher, für entwöhnungsbedürftige Rechts­
brecher und für gefährliche Rückfallstäter; 

2. in der Ungarischen Volksrepublik die 
Zwangsheilbehandlung, die Zwangsheilung 
der Alkoholiker und die Sicherungsverwah­
rung. 

TEIL IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 30 

Verpflichtungen aus bestehenden mehrseitigen 
Übereinkommen werden durch diesen Vertrag 
nicht berührt. 

Artikel 31 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die Rati­
fikationsurkunden werden in Budapest ausge­
tauscht. 

Artikei 32 

Dieser Vertrag findet auch auf gerichtliche Ent­
scheidungen Anwendung, die vor dem Inkrafttre­
ten dieses Vertrages ergangen sind. 

Artikel 33 

(1) Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des dritten 
Monats nach dem Austausch der Ratifikationsur­
kunden in Kraft. 

(2) Dieser Vertrag wird für unbestimmte Zeit 
geschlossen. Er kann von jedem Vertragsstaat auf 
diplomatischem Weg schriftlich mit einer 
Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt 
werden. 

Költsegek 

28. cikk 

Az e Szerzödes alkalmazasa soran felmerült 
költsegeket ~em teritik meg. Az eliteltnek legi uton 
törteno atadasat kerö ällam viseli azonban az ilyen 
atadässal felmerülö költsegeket. 

M e g hat ä r 0 z ä s ok 

29. cikk 

E 'Szerzödes vonatkozäsäban az "intezkedes" 
kifejezes a következöket jelenti: 

1. az Oszträk Köztärsasägban a szellemileg 
fogyatekos jogsertök intezeti elhelyezeset, az 
elvon6 kezelesre szoru16 jogsertök intezeti 
elhelyezeset, a veszelyes visszaesö bünözök 
intezeti elhelyezeset; 

2. a Magyar Nepköztärsasägban a kenyszer­
gy6gykezelest, az alkoholistäk kenyszergy6-
gyitäsät es a szigoritott orizetet. 

IV. RESZ 

ZÄRÖRENDELKEZESEK 

30. cikk 

A jelenleg hatalyos többoldalu szerzödesekböl 
fakado kötelezettsegeket e SzerzÖdes nem erinti. 

31. cikk 

Ezt a· Szerzödest meg kell erösiteni. A megero­
sitö okiratokat Budapesten cserelik ki. 

32. cikk 

A Szerzödes azokra a birosägi hatärozatokra is 
alkalmazando, amelyeket a Szerzödes hatälyba­
lepese elött hoztak. 

33. cikk 

(1) E Szerzödes a megerösitö okiratok ki­
csereleset követö harmadik honap elsö napjän lep 
hatälyba. 

(2) E Szerzödest hatärozatlan idöre kötik. Azt a 
Szerzodö Ällamok bärmelyike hat honapos felmon­
dasi hatäridövel diplomäciai uton iräsban felmond­
hat ja. 

772 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 16

www.parlament.gv.at



10 772 der Beilagen 

GESCHEHEN zu Wien, am 6. Mai 1985 in 
zwei Urschriften in deutscher und ungarischer 
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen­
tisch sind. 

Für die Republik Österreich: 

Oe. Harald Ofnee 

Für die Ungarische Volksrepublik: 

Oe. Mark6ja Imre 

KESZÜLT Becsben, 1985. evi maJus h6 
6. napjän ket eredeti peldänyban nemet es magyar 
nyelven; mindket szöveg egyaränt hiteIes. 

Az Oszträk Köztärsasäg neveben: 

Oe. Harald Ofnee 

A Magyar Nepköztärsasäg neveben: 

Dr. Mark6ja Imre 
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VORBLATT 

Problem: 

Der steigende Reise- und Wirtschaftsverkehr zwischen Österreich und Ungarn führt dazu, daß 
immer wieder Angehörige des einen Staates im anderen Staat Haftstrafen zu verbüßen haben. Demgegen­
über bedeutet die Verbüßung einer Haftstrafe im Heimatstaat für den Verurteilten eine Erleichterung und 
fördert seine Wiedereingliederung in die Gesellschaft. 

Nach ungarischem Recht ist - im Gegensatz zum österreichischen Recht - eine Übertragung der 
Vollziehung strafgerichtlicher Entscheidungen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit nicht möglich. 

Lösung: 

Vertragliche Regelung der wechselseitigen Vollziehung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen 
durch den vorliegenden Vertrag. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Ungarischen Volksrepublik 
über die wechselseitige Vollziehung gerichtlicher 
Entscheidungen in Strafsachen hat gesetzändern­
den Charakter und bedarf daher gemäß Art. 50 
Abs. 1 B-VG der Genehmigung durch den Natio­
nalrat. Er hat nicht politischen Charakter und ist 
der unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen 
Rechtsbereich zugänglich, sodaß eine Erlassung 
von Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG nicht 
erforderlich ist. Der Vertrag erhält keine verfas­
sungsändernden Bestimmungen. 

Das Rechtsinstitut der Übertragung der V 011-
streckung hat in die österreichische Rechtsordnung 
durch das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz 
(ARHG) vom 4. Dezember 1979, BGBL 
!':-lr. 529/1979, Eingang gefunden. Gleichzeitig mit 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes mit 1. Juli 
1970 ist für Österreich auch das Europäische Über­
einkommen über die internationale Geltung von 
Strafurteilen vom 28. Mai 1970, BGBL 

" Nr. 249/1980, in Kraft getreten. Durch dieses 
Übereinkommen ist eine Übernahme der Strafvoll­
streckung zur Zeit im Verhältnis zu Dänemark, 
Norwegen, Schweden, der Türkei und Zypern 
möglich; darüber hinaus ist eine Übertragung der 
Strafvollstreckung auf der Grundlage der Gegen­
seitigkeit auch im Verhältnis zur Bundesrepublik 
Deutschland gewährleistet. Da nach der ungari­
schen Rechtsordnung eine Übertragung der Voll­
streckung gerichtlicher Entscheidungen auf der 
Grundlage der Gegenseitigkeit nicht vorgesehen 
ist, hat die Möglichkeit zwischenstaatlicher Zusam­
menarbeit mit Ungarn auf diesem Gebiet bisher 
nicht bestanden. 

Der wechselseitige Verkehr in Strafsachen mit 
Ungarn findet zur Zeit auf der Grundlage der Ver­
träge über die Auslieferung und die Rechtshilfe in 
Strafsachen vom 25. Feber 1975, BGBL Nr. 339 
und 340/1976, statt. Von ungarischer Seite wurde 
der Wunsch zum Ausdruck gebracht, nicht nur 
diese beiden traditionellen Bereiche der zwischen­
staatlichen Zusammenarbeit umfassend zu regeln, 
sondern auch einen Vertrag über die wechselseitige 
Vollstreckung von Strafurteilen abzuschließen. 

Zur Ausarbeitung dieses Vertrages fanden zwi­
schen einer österreichischen und einer ungarischen 
Delegation Verhandlungen vom 21. bis 25. Novem­
ber 1983 in Wien, vom 16. bis 20. April 1984 in 
Budapest und am 18. Dezember 1984 in Wien statt. 
Grundlage für die Verhandlungen warje ein vom 
Bundesministerium für Justiz wie von ungarischer 
Seite ausgearbeiteter Vertragsentwurf. Bei Ausar­
beitung des österreichischen Entwurfes wurde auf 
die Regelungen des Auslieferungs- und Recht~hilfe­
gesetzes vom 4. Dezember 1979,. BGBL 
Nr.529/1979, auf das Europäische Übereinkom­
men über die internationale Geltung von Strafurtei­
len vom 28. Mai 1970, BGBL Nr.249/1980, auf 
den seit 1. Jänner 1984 in Kraft stehenden Vertrag 
zwischen der Republik Österreich und der Soziali­
stischen Föderativen Republik Jugoslawien über die 
wechselseitige Vollziehung gerichtlicher Entschei­
dungen in Strafsachen vom 1. Feber 1982, BGBL 
Nr. 547/1983, sowie schließlich auf das von Öster­
reich am 21. März 1983 unterzeichnete, vom Euro­
parat ausgearbeitet Übereinkommen über die Über­
stellung verurteilter Personen Bedacht genommen. 

Der Vertrag über die wechselseitige Vollziehung 
gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen ist 
zum größten Teil am 20. April 1984 in Budapest 
und hinsichtlich einer zunächst noch offen geblie­
benen Bestimmung am 18. Dezember 1984 in Wien 
paraphiert und schließlich am 6. Mai 1985 in Wien 
unterzeichnet worden. 

Während im anglo-amerikanischen Rechtsbe­
reich bereits eine Vielzahl von Verträgen betref­
fend die Vollstreckung ausländischer strafgerichtli­
cher Entscheidungen in Kraft stehen, stellen derar­
tige Regelungen für den europäischen Bereich eine 
neue Entwicklung dar. Für Österreich selbst ist der 
vorliegende Vertrag nach dem gleichartigen Ver­
trag mit Jugoslawien die zweite bilaterale völker­
rechtliche Vereinbarung dieser Art. Der Vertrag 
sieht vor, daß Freiheitsstrafen und vorbeugende 
Maßnahmen, die von dem Gericht eines Vertrags­
staates über einen Staatsangehörigen des anderen" 
Vertragsstaates, der dort seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, verhängt worden 
sind, in diesem Vertragsstaat vollstreckt werden 
können. Zweck einer derartigen Übertragung der 
Vollstreckung ist, daß die Vollstreckung eines aus­
ländischen Urteiles zum Zweck einer besseren 
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Resozialisierung im Heimatstaat des Rechtsbre­
chers erfolgen kann. 

Der Vertragstext folgt der Rollenverteilung des 
Europäischen Übereinkommens über die interna­
tionale Geltung von Strafurteilen, wonach ein for­
melles Ersuchen-nur vom Urteilsstaat gestellt wer­
den kann; hiedurch soll jedoch das Recht des Hei­
matstaates des Verurteilten, des Verurteilten selbst 
und seiner nahen Angehörigen, beim Urteilsstaat 
ein Ersuchen nach dem Vertrag anzuregen, nicht 
ausgeschlossen werden. Um dem Verurteilten die 
Möglichkeit zur Wahrnehmung dieses Anregungs­
rechtes zu geben, wurde vereinbart, daß er durch 
den Urteilsstaat vom wesentlichen Inhalt des Ver­
trages in Kenntnis zu setzen ist. Eine Neuerung 
stellt die, Bestimmung betreffend fiskalisch strafbare 
Handlungen dar, weil nach diesem Vertrag eine 
Übertragung der Strafvollstreckung auch hinsicht­
lich dieser Straftaten möglich sein soll, sofern die 
Grundvoraussetzung der beiderseitigen gerichtli­
chen Strafbarkeit auch hinsichtlich dieser Delikte 
gegeben ist. 

Durch den vorliegenden Vertrag werden für 
österreichische Staatsbürger durch den Vollzug von 
Freiheitsstrafen, die von ungarischen Gerichten ver­
hängt worden sind, in Österreich Erleichterungen 
verbunden sein. Auch die Aussichten einer Wieder­
eingliederung in die Gesellschaft können durch den 
Vollzug der Freiheitsstrafe im Heimatstaat verbes­
sert werden. Andererseits kann auch eine Entla­
stung des österreichischen Strafvollzuges erwartet 
werden. 

Was das Exequaturverfahren anlangt, so wurde 
mit Ungarn die auch durch das (europäische) Über­
eil).kommen über die ÜbersteIlung verurteilter Per­
sonen vorgesehene "unmittelbare Vollstreckung" 
vereinbart. Demnach ist im Vollstreckungsstaat -
abgesehen von den Möglichkeiten einer Begnadi­
gung oder bedingten Entlassung - grundsätzlich 
die im Urteilsstaat verhängte Freiheitsstrafe zu voll­
strecken, sofern diese nicht die im V ollstreckungs­
staat vorgesehene Höchststrafe übersteigt. Bei der 
strafrechtlichen Beurteilung des der Verurteilung 
zugrunde liegenden Sachverhaltes sind die Gerichte 
des Vollstreckungsstaates an die Tatsachenfeststel­
lungen des Urteilsgerichtes gebunden. 

Es wurde der unmittelbare Verkehr zwischen 
dem Bundesministerium für Justiz einerseits und 
dem Justizminister der Ungarischen Volksrepublik 
andererseits vereinbart; der diplomatische Weg soll 
dadurch jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Die Ratifikation dieses Vertrages wird auf den 
Bundeshaushalt keine belastenden Auswirkungen 
haben. 

11. Besonderer Teil 

Vorbemerkungen zu Teil I: 
Die Art. 1 bis 14 enthalten die Grundvorausset­

zungen für eine Übernahme der Strafvollstreckung. 

Zu Artikel 1: 

Abs. 1, enthält die grundsätzliche Verpflichtung 
zur Übernahme der Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen des einen Vertragsstaates, mit wel­
chen über einen Angehörigen des anderen Ver­
tragsstaates eine Freiheitsstrafe oder vorbeugende 
Maßnahme verhängt worden ist. Gemeinsam mit 
Art. 4 wird hiedurch auch das Grunderfordernis 
der beiderseitigen gerichtlichen Strafbarkeit festge­
legt. Darüber hinaus normiert diese Bestimmung, 
daß eine Übertragung der Strafvollstreckung nur 
hinsichtlich der Angehörigen des jeweils anderen 
Vertragsstaates zulässig sein soll, wobei durch 
Art. 3 die weitere Voraussetzung normiert wird, 
daß der von einer Übertr~gung der Strafvollstrek­
kung betroffene Verurteilte seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Vollstreckungsstaat , 
haben muß. 

Abs. 2 stellt fest, daß ein formelles Ersuchen um 
Übernahme der Strafvollstreckung nur vom Urteils­
staat ausgehen kann, ohne hiedurch jedoch das 
Recht des Vollstreckungsstaates, beim Urteils staat 
ein entsprechendes Ersuchen anzuregen,einzu-' 
schränken. 

Zu Artikel 2: 

Neben den beteiligten Staaten soll durch diese 
Bestimmung auch dem Verurteilten selbst, seinem 
gesetzlichen Vertreter sowie seinen nahen Angehö­
rigen die Möglichkeit eingeräumt ~erden, bei 
einem der beiden Vertragsstaaten eine Ubertragung 
der Strafvollstreckung anzuregen. Um dem Verur­
teilten eine solche Anregung zu ermöglichen, wird 
vorgesehen, daß er, sofern der Vertrag grundsätz­
lich Anwendung finden kann, vom Urteils staat vom 
wesentlichen Vertragsinhalt in Kenntnis gesetzt 
wird. 

Zu Artikel 3: 

Gemeinsam mit Art. 1 Abs. 1 schränkt diese 
Bestimmung die Anwendung des Vertrages auf jene 
Personen ein, die Angehörige des einen Vertrags­
staates sind und in diesem ihrem Wohnsitz oder 
gewöhlichen Aufenthalt haben, und im anderen 
Vertragsstaat zu einer Freiheitsstrafe oder mit Frei­
heitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maß­
nahme verurteilt worden sind. 

Zu Artikel 4: 

Voraussetzung einer Übertragung der Strafvoll­
streckung ist entsprechend vergleichbaren Verein­
barungen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Strafrechts die beiderseitige gerichtliche Straf­
barkeit, wobei dieses Erfordernis unter dem 
Gesichtspunkt der sinngemäßen Umstellung des 
Sachverhaltes zu prüfen sein wird. Die V orausset­
zung der gerichtlichen Strafbarkeit im Vollstrek­
kungsstaat ergibt sich durch Artikel 4 und wird hin-
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sichtlich der gerichtlichen Strafbarkeit auch im 
Urteilsstaat durch Art. 1 Abs. 1 ergänzt. 

Zu Artikel 5: 

Diese Bestimmung enthält den Ausschluß einer 
Übertragung der Vollstreckung, wenn der dem 
Strafverfahren zugrunde liegende Sachverhalt als 
politische strafbare Handlung anzusehen ist. In 
Abs. 2 wurde zum Zwecke der Abgrenzung der 
politischen zur kriminellen Straftat auf die Rege­
lung des § 14 ARHG Bedacht genommen. Dadurch 
wird dem ersuchten Staat bei seiner Entscheidung 
ein gewisser Ermessensspielraum eingeräumt. 

Zu Artikel 6: 

Wie in den bereits bestehenden zwischenstaatli­
chen Vereinbarungen über die Auslieferung und 
die Rechtshilfe wie auch in dem mit Jugoslawien in 
Kraft stehenden Vertrag über die wechselseitige 
Vollziehung gerichtlicher Entscheidungen in Straf­
sachen wird die Vollstreckung wegen militärischer 
strafbarer Handlungen ausgeschlossen. Dieser 
Ablehnungsgrund wird jedoch dann nicht zur 
Anwendung kommen, wenn neben der Verletzung 
militärischer Pflichten zugleich auch eine Bestim­
mung des allgemeinen Strafrechts verletzt worden 
ist. 

Zu Artikel 7: 

Einem Bedürfnis der Praxis Rechnung tragend, 
soll im Verhältnis zu Ungarn eine Übernahme der 
Strafvollstreckung auch hinsichtlich von Abgaben-, 
Steuer-, Zoll-, Monopol- und Devisenstraftaten 
möglich sein. Hinsichtlich weiterer fiskalischer 
strafbarer Handlungen wie etwa die Bewirtschaf~ 
tung von Waren wird die Anwendung des Vertra­
ges jedoch weiterhin ausgeschlossen sein. 

Voraussetzung einer Übertragung der Vollstrek­
kung freiheitsentziehender Sanktionen, die wegen 
einer der in Absatz 1 angeführten fiskalischen straf­
baren Handlungen verhängt wurden, ist die beider­
seitige gerichtliche Strafbarkeit. Diesbezüglich wird 
für den österreichischen Bereich insbesondere auf 
§ 53 Finanzstrafgesetz Bedacht zu nehmen sein. Da 
jedoch gerade im Bereich von Finanzstraftaten eine 
absolute Gleichheit von Tatbeständen nicht zu 
erwarten ist, wird auf die Gleichartigkeit der Straf­
bestimmungen in den beiden Vertragsstaaten abge­
stellt. Diesbezüglich folgt der Vertrag den Grund­
sätzen des von Osterreich bereits ratifizierten Zwei­
ten Zusatzprotokolls zum Europäischen Ausliefe­
rungsübereinkommen vom 17. März 1978, BGBL 
Nr. 297/1983 (Artikel 2). 

Zu Artikel 8: 

Eine Vollstreckung wird auch dann nicht in 
Betracht kommen, wenn in einem der beiden Ver­
tragsstaaten bereits Vollstreckungsverjährung ein­
getreten ist. 

Zu Artikel 9: 

Die Vollstreckung von Freiheitsstrafen und mit 
Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden 
Maßnahmen, die von einem Ausnahmegericht ver­
hängt worden sind, ist ausgeschlossen. 

Zu Artikel 10: 

Die Vollstreckung soll auch ausgeschlossen sein, 
wenn sich das Ersuchen um Vollstreckung auf ein 
Abwesenheitsurteil stützt. 

Zu Artikel 11: 

Durch diese Bestimmung wird die Vollstreckung 
ausgeschlossen, wenn der Verurteilte im Vollstrek­
kungsstaat wegen derselben Handlung bereits 
rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden 
ist. 

Auf Grund des § 65 Abs.1 Z 1 StGB wird im 
Heimatstaat des Beschuldigten wegen einer im Aus­
land . begangenen strafbaren Handlung zumeist 
ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet (§ 84 StPO). 
Ist dieses Strafverfahren bereits rechtskräftig zum 
Abschluß gebracht worden, so soll dies einer Über­
tragung der Strafvollstreckung entgegenstehen; ist 
das Verfahren hingegen noch nicht durch eine 
gerichtliche Entscheidung beendet, so wird das 
Verfahren gemäß Art. 19 Abs. 5 vorläufig einzustel­
len sein. 

Zu Artikel 12: 

Diese Bestimmung verweist als weiteren Ableh­
nungsgrund auf den Ordre public. 

Zu Artikel 13: 

Ein Ersuchen um Übernahme der Strafvollstrek­
kung soll in jenen Fällen nicht gestellt werden, in 
denen der Verurteilte eine nur noch kurzfristige 
Freiheitsstrafe zu verbüßen hätte. Diese Bestim­
mung wurde in den Vertrag aufgenommen, um 
eine Befassung der Gerichte zu vermeiden, wenn 
mit einer rechtskräftigen Entscheidung über ein 
Vollstreckungsersuchen innerhalb der vom Verur­
teilten noch zu verbüßenden Strafe nicht gerechnet 
werden kann. 

Zu Artikel 14: 

Diese Bestimmung enthält eine der wesentlich­
sten Voraussetzungen für eine Übernahme der 
Strafvollstreckung, nämlich die Zustimmung des 
Verurteilten. Da der Vertrag, abgesehen von Frei­
heitsstrafen, auch für mit Freiheitsentziehung ver­
bundene vorbeugende Maßnahmen, also auch im 
Fall der Anordnung der Einweisung in eine Anstalt 
für geistig abnorme Rechtsbrecher, anwendbar ist, 
wurde in Abs. 2 vorgesehen, daß in den Fällen, in 
denen der Verurteilte zu einer rechtsgültigen 
Zustimmung nicht fähig ist, die Zustimmung seines 
gesetzlichen Vertreters dnzuholen ist. 
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Vorbemerkung zu Teil 11: 

In den Art. 15 bis 23 sind die Bedingungen und 
Wirkungen einer übertragung der Strafvollstrek­
kung näher geregelt. 

Zu Artikel 15: 

Diese Bestimmung ergänzt Art. 1 Abs. 2, indem 
sie dem Urteilsstaat zunächst die Verpflichtung 
auferlegt zu prüfen, ob die Voraussetzungen für 
eine übernahme der Vollziehung gegeben sind. 
Liegen diese Voraussetzungen vor, so wird der 
Urteilsstaat nach seinem innerstaatlichen Recht ein 
entsprechendes Ersuchen an den Heimatstaat des 
Verurteilten richten. 

Zu Artikel 16: 

Der Vollstreckungsstaat hat den Urteilsstaat von 
seiner Entscheidung über ein Ersuchen um Über­
nahme der Strafvollstreckung in Kenntnis zu set­
zen. Für den Fall einer vollständigen oder teilwei~ 
sen Ablehnung sind die hiefür maßgebenden 
Gründe mitzuteilen. 

Zu Artikel 17: 

In dieser Bestimmung wird das Exequaturverfah­
ren geregelt. Diese Regelung folgt, abgehend von 
dem im Europäischen Übereinkommen über die 
internationale Geltung von Strafurteilen und in 
dem mit Jugoslawien in Kraft stehenden Vertrag 
über die wechselseitige Vollziehung gerichtlicher 
Entscheidungen in Strafsachen, den Bestimmungen 
des (europäischen) übereinkommens über die 
überstellung verurteilter Personen, welches von 
Österreich am 21. März 1983 unterzeichnet wor­
den ist. Demnach soll eine übertragung der Straf­
vollstreckung als Fortsetzung des Vollzuges anzu­
sehen sein, bei welcher der Vollstreckungsstaat 
grundsätzlich an die rechtliche Art und Dauer der 
Sanktion, wie sie vom Urteilsstaat festgelegt wor­
den ist, gebunden sein soll. Eine Einschränkung ist 
nur insofern gegeben, als diese Sanktion mit dem 
Recht des Vollstreckungsstaates nicht vereinbar ist 
oder das für vergleichbare strafbare Handlungen 
im Vollstreckungsstaat angedrohte Höchstmaß der 
Sanktion überschreitet. Dieses System der Fortset­
zung des Vollzugs folgt im wesentlichen auch der 
Regelung des Exequaturverfahrens in bilateralen 
Vollstreckungsverträgen außereuropäischer Staa­
ten. Bei der Beurteilung der nach dem Recht des 
Vollstreckungsstaates vorgesehenen Höchststrafe 
ist der Vollstreckungsstaat jedenfalls an die aus 
dem Urteil zu entnehmenden Tatsachenfeststellun­
gen gebunden. Abs. 2 ergänzt die Bestimmung über 
das Exequaturverfahren insoweit, als in jedem Fall 
eine Schlechterstellung der verurteilten Person 
durch eine übertragungder Strafvollstreckung aus­
geschlossen wird. 

Durch Abs. 3 wird festgestellt, daß sich die V 011-
ziehung einschließlich der bedingten Entlassung 
ausschließlich nach dem Recht des V ollstreckungs-

staates richtet. Was die bedingte Entlassung 
anlangt, so wurde bereits mehrfach die Frage erör­
tert, inwieweit für den Verurteilten ungünstigere 
Bestimmungen des Vollstreckungsstaates mit dem 
Verschlechterungsverbot in Widerspruch stehen. 
Derartige Fragen stellen sich im Verhältnis zu 
Ungarn nicht, weil die österreichischen Bestimmun­
gen über eine bedingte Entlassung günstiger als die 
des ungarischen Strafgesetzbuches sind. Um jedoch 
ungarische Staatsbürger, die zur Vollstreckung 
einer über sie in Österreich verhängten Freiheits­
strafe zurücküberstellt werden sollen, in den Genuß 
günstigerer österreichischer Rechtsvorschriften 
kommen zu lassen, wurde vereinbart, daß auf sol­
che günstigere RechtsVorschriften des Urteilsstaates 
betreffend die bedingte Entlassung Bedacht genom­
men werden soll. 

Abs. 4 sieht schließlich vor, daß die gesamte im 
Urteilsstaat in Haft zugebrachte Zeit auch im Voll­
streckungsstaat anzurechnen ist. 

Zu Artikel 18: 

Diese Bestimmung ergänzt das Exequaturverfah­
ren für den Fall, daß eine Übernahme der Strafvoll­
streckung nur hinsichtlich einzelner dem verurtei­
lenden Erkenntnis zugrunde liegender Straftaten 
bewilligt werden kann und daher nicht die gesamte 
im Urteilsstaat verhängte Freiheitsstrafe zu voll­
strecken ist. Zur Vereinfachung des Verfahrens 
wurde vorgesehen, daß die dadurch notwendig 
werdende Straf teilung durch das mit dem Exequa­
turverfahren befaßte Gericht getroffen werden soll. 

Zu Artikel 19: 

Abs. 1 dient lediglich der Anerkennung österrei­
chischer Urteile durch ungarische Gerichte, weil 
nach dem ungarischen Strafrecht eine Übernahme 
der Strafvollstreckung nur auf vertraglicher Grund­
lage erfolgen kann. Durch diese Bestimmung soll 
insbesondere auch sichergestellt werden, daß in 
Ungarn Verurteilungen für die Beurteilung der 
Rückfalltäterschaft b.erücksichtigt werden können 
und Entscheidungen des anderen Vertragsstaates in 
das Strafregister einzutragen sind. 

Hat der Vollstreckungsstaat einem Ersuchen um 
übernahme der Vollziehung stattgegeben, so soll 
der Urteilsstaat den Verurteilten sobald wie mög­
lich in den Vollstreckungsstaat überstellen. Durch 
die übernahme der Vollstreckung soll der Urteils­
staat an der weiteren Vollstreckung gehindert sein. 
Dies soll jed9ch nicht ausschließen, daß eine Per­
son, die zum Zweck der Vollstreckung erst in den 
Vollstreckungsstaat überstellt werden soll, weiter in 
Haft gehalten werden kann. 

Nach gänzlicher Vollstreckung der im Vollstrek­
kungsstaat zu vollstreckenden Freiheitsstrafe 
erlischt das Recht des Urteilsstaats auf eigene Voll­
streckung endgültig. Ist die Vollstreckung im V 011-
streckungsstaat jedoch unmöglich, weil sich die ver­
urteilte Person, etwa durch Flucht, der V ollstrck-
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kung entzieht, so lebt das Recht des Urteils staates 
auf Vollstreckung der von ihm verhängten Frei­
heitsstrafe wieder auf. 

Ist im Vollstreckungsstaat wegen der der auslän­
dischen Verurteilung zugrunde liegenden strafba­
ren Handlung ein Strafverfahren eingeleitet wor­
den, so ist dieses Strafverfahren vorläufig einzustel­
l"n. Der Vollstreckungs staat erlangt das Recht zur 
Verfolgung wieder, sofern 'sich der Verurteilte der 
Vollziehung entzieht. Nach der in Anwendung des 
Vertrages erfolgten Vollstreckung der ausländi­
schen Verurteilung ist das im Vollstreckungsstaat 
eingeleitete Strafverfahren endgültig einzustellen. 

Zu Artikel 20: 

Amnestien, die sich auf Verurteilungen beziehen, 
deren Vollstreckung nach diesem Vertrag übertra­
gen worden ist, sind unabhängig davon wirksam, in 
welchem der bei den Vertragstaaten sie ergriffen 
worden sind. Das Recht der Begnadigung soll nach 
dem Vertrag jedoch grundsätzlich nur dem Voll­
streckungsstaat zustehen, der jedoch auf Empfeh­
lungen des Urteilsstaates hinsichtlich der Begnadi­
gung des Verurteilten wohlwollend Bedacht neh­
men wird. Darüber hinaus soll der Urteilsstaat auch 
weiterhin die Möglichkeit haben, für seinen eige­
nen Rechtsbereich, etwa durch Auskunftsbeschrän­
kung oder Tilgung der Verurteilung aus-dem Straf­
register, Gnadenmaßnahmen zu ergreifen. 

Durch Abs. 3 wird zum Ausdruck gebracht, daß 
entsprechend dem Grundsatz, daß der Vollstrek­
kungsstaat an die Tatsachenfeststellungen des 
Urteilsstaates gebunden ist, für Anträge auf Wie­
deraufnahme des Strafverfahrens ausschließlich der 
Urteilsstaat zuständig ist. 

Zu Artikel 21:· 

Diese Bestimmung enthält die wechselseitigen 
Verständigungspflichten über Umstände, die auf 
die Vollziehung Einfluß haben könnten. 

Zu Artikel 22: 

Für Überstellungen von Verurteilten in Anwen­
dung dieses Vertrages sollen die entsprechenden 
Bestimmungen des Auslieferungsvertrages vom 
25. Feber 1975 anzuwenden sein. Dasselbe trifft für 
jene Fälle zu, in denen ein Verurteilter aus einem 
Vertragsstaat über das Hoheitsgebiet des anderen 
Vertragsstaates .in einen dritten Staat zur Vollstrek­
kung einer Freiheitsstrafe überstellt werden soll. 

Zu Artikel 23: 

Weil sich eine Übertragung der Vollstreckung an 
den Vollstreckungsstaat unter gleichzeitiger Über­
stellung der im Urteilsstaat verurteilten Person im 
Ergebnis wie eine Auslieferung auswirken kann, 
wurde vorgesehen, daß die überstellte Person durch 
den Grundsatz der Spezialität geschützt ist. Die 
Regelung des Artikels entspricht inhaltlich den im 

Auslieferungsvertrag mit Ungarn hierüber enthalte­
nen Grundsätzen. 

Vorbemerkungen zu Teil IU: 

Die Art. 24 bis 29 enthalten verfahrensrechtliche 
Bestimmungen für die Übertragung der V ollstrek­
kung; ergänzend kommen die Bestimmungen des 
ARHG, gegebenenfalls auch der StPO zur Anwen­
dung. 

Zu Artikel 24: 

Diese Bestimmung enthält, abgesehen vom 
Erfordernis der Schriftform für Ersuchen nach die­
sem Vertrag, die Aufzählung der dem Ersuchen 
anzuschließenden Unterlagen. 

Zu Artikel 25: 

Diese Bestimmung sieht vor, daß der ersuchte 
Staat um Ergänzung der Unterlagen ersuchen 
kann. Werden die Unterlagen nicht innerhalb der 
bestimmten Frist ergänzt, ist über das Ersuchen auf 
Grund der vorhandenen Unterlagen zu entschei­
den. 

Zu Artikel 26: 

Als Geschäftsweg ist - unbeschadet der Mög­
lichkeit des diplomatischen Weges - der unmittel­
bare Verkehr zwischen dem Bundesministerium für 
Justiz der Republik Österreich einerseits und dem 
Justizminister der U ngarischen Volksrepublik 
andererseits vorgesehen. . 

Zu Artikel 27: 

Der Ans~hluß von Übersetzungen ist nicht erfor­
derlich. Dies ist deshalb zweckmäßig, weil es leich­
ter ist, die Übersetzungen aus einer fremden Spra­
che als solche in eine fremde Sprache herzustellen. 

Zu Artikel 28: 

Auf den Ersatz der durch diesen Vertrag entste­
henden Kosten, mit Ausnahme der Flugkosten 
einer auf Wunsch des ersuchenden Staates auf dem 
Luftweg vorgenommenen ÜbersteIlung, ist verzich­
tet worden. 

Zu Artikel 29: 

Dieser Artikel enthält die Definition des im Ver­
trag mehrfach verwendeten Begriffes der "vorbeu­
genden Maßnahme". 

Zu Teil IV: 

Die Art. 30 bis 33 enthalten die Schlußbestim­
mungen. In Art. 32 wurde vorgesehen, daß dieser 
Vertrag auch auf gerichtliche Entscheidungen 
Anwendung findet, die vor dem Inkrafttreten des 
Vertrages ergangen sind. Diese Rückwirkung ist 
deshalb unbedenklich, weil sich die Anwendung des 
Vertrages nur zum Vorteil des Venirteilten auswir­
ken soll. 
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